
Original Original Original Original –––– bitte unterschrieben zurück an die EVO bitte unterschrieben zurück an die EVO bitte unterschrieben zurück an die EVO bitte unterschrieben zurück an die EVO    

    

GASGASGASGAS    ––––    SonderabkommenSonderabkommenSonderabkommenSonderabkommen    „Gas für Oelde“„Gas für Oelde“„Gas für Oelde“„Gas für Oelde“    
    

zzzzwischen der Energieversorgung Oelde Gmwischen der Energieversorgung Oelde Gmwischen der Energieversorgung Oelde Gmwischen der Energieversorgung Oelde GmbH, Poststraße 6, 59302 Oelde,bH, Poststraße 6, 59302 Oelde,bH, Poststraße 6, 59302 Oelde,bH, Poststraße 6, 59302 Oelde,    
im Folgenden EVO genannt undim Folgenden EVO genannt undim Folgenden EVO genannt undim Folgenden EVO genannt und    
    

    
KundeKundeKundeKundenanschrift (nanschrift (nanschrift (nanschrift (Rechnungsadresse)Rechnungsadresse)Rechnungsadresse)Rechnungsadresse)    Frau        Herr Firma 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Abnahmestelle (Abnahmestelle (Abnahmestelle (Abnahmestelle (falls abweichend von Kundenanschrift)falls abweichend von Kundenanschrift)falls abweichend von Kundenanschrift)falls abweichend von Kundenanschrift)    
    
    
    

    
Wofür nutzen Sie das Gas?Wofür nutzen Sie das Gas?Wofür nutzen Sie das Gas?Wofür nutzen Sie das Gas?        KochenKochenKochenKochen    WarmwasserbereitungWarmwasserbereitungWarmwasserbereitungWarmwasserbereitung    HeizungHeizungHeizungHeizung    ProduktionProduktionProduktionProduktion    
 
 
 
 

Zwischen den Vertragspartnern (Kunde und EVO) wird vereinbart:  
    

1. Lieferung und Bezug1. Lieferung und Bezug1. Lieferung und Bezug1. Lieferung und Bezug    
Die EVO liefert und der Kunde bezieht den eigenen Bedarf an Erdgas (Erdgaslieferung) für die oben genannte Abnahmestelle. Die Lieferung erfolgt in Niederdruck. Grundlage der Erdgaslieferung 
sind die hier vereinbarten Regelungen und das beiliegende Preisblatt. Ergänzend hierzu gelten die beigefügten „Allgemeinen Bedingungen zum Sonderabkommen für die Erdgaslieferung“, bestehend 
aus „Auszug Gas GVV“ und „Ergänzenden Bedingungen“, soweit sie den Regelungen dieses Vertrages nicht widersprechen. 
 

2222. Vertragsbeginn. Vertragsbeginn. Vertragsbeginn. Vertragsbeginn    
Dieser Vertrag beginnt am   oder mit der Inbetriebnahme der Gasverbrauchseinrichtung. Ein Vertragswechsel innerhalb der EVO ist jedoch frühestens zum 01. des 
Folgemonats möglich. Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der vom Kunden unterschriebene Sondervertrag durch die EVO mittels einer Vertragsbestätigung angenommen wurde. Mit 
dieser Annahme teilt die EVO dem Kunden den Lieferbeginn mit, der vom zuvor genannten Lieferbeginn abweichen kann. 
 

3333. Preise. Preise. Preise. Preise    
Der Kunde vergütet der EVO für die Erdgaslieferung ein Entgelt gemäß beiliegendem Preisblatt. Die EVO garantiert, dass jede kWh Gas immer mind. 0,3 Cent (brutto) günstiger ist als der von der 
EVO angebotene jeweils gültige Preis der Grundversorgung Gas. Die jeweils aktuellen Preise liegen im Vertriebscenter der EVO aus und werden dem Kunden schriftlich mitgeteilt. 
 

4444. Preisänderungen. Preisänderungen. Preisänderungen. Preisänderungen    
Die EVO ist berechtigt, Grundpreis und Arbeitspreis gemäß § 5 Absatz 2 Auszug Gas GVV anzupassen. Abweichend zu § 5 Absatz 2 Auszug Gas GVV sind Preisanpassungen auch ohne Veröffentli-
chung im Internet gültig. Bei einer Änderung der Preise hat der Kunde das Recht, diesen Sondervertrag mit einer Frist von einem Monat auf das von der EVO angekündigte Datum der Preisänderung 
in Textform zu kündigen. Abweichend zu § 5 Absatz 3 Auszug Gas GVV wird die EVO die Belieferung zu den Bedingungen dieses Sondervertrages zum Kündigungstermin einstellen und die Netznut-
zung fristgerecht beim Netzbetreiber abmelden. Entnimmt der Kunde über seinen Kündigungstermin hinaus ohne gültigen Bezugsvertrag weiterhin Energie, so wird diese durch den Grundversorger im 
Rahmen der Grund- und Ersatzversorgung abgerechnet. 
 

5555. Vertragsanpassungsrecht. Vertragsanpassungsrecht. Vertragsanpassungsrecht. Vertragsanpassungsrecht    
Die Bestimmungen dieses Sondervertrages können an aktuelle Gesetzesentwicklungen und sonstige Änderungen von Rechtsvorschriften, insbesondere der Gas GVV, sowie an aktuelle Rechtsprechung 
oder einschlägige Verwaltungsentscheidungen angepasst werden; erstmals jedoch nach einer Laufzeit von drei Monaten. Eine Vertragsanpassung wird dem Kunden mit einer Frist von mindestens drei 
Monaten schriftlich angekündigt. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, diesen Sondervertrag mit einer Frist von sechs Wochen schriftlich zu dem von der EVO angekündigten Datum der Vertragsan-
passung zu kündigen. Kündigt der Kunde nicht, so gelten die geänderten Bestimmungen zum angekündigten Zeitpunkt. Die EVO wird den Kunden auf die Bedeutung seines Verhaltens im Anpas-
sungsanschreiben besonders hinweisen. Ziffer 5 gilt nicht für die Rechte zur Preisanpassung. 
 

6666. Haftung und Netzbetreiber. Haftung und Netzbetreiber. Haftung und Netzbetreiber. Haftung und Netzbetreiber    
Etwaige Ansprüche wegen Versorgungsstörungen im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 1 Auszug Gas GVV können gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden. Als Lieferant haftet die EVO in Fällen 
des § 6 Absatz 3 Satz 1 Auszug Gas GVV nicht. Die Kontaktdaten des Netzbetreibers teilt die EVO dem Kunden auf Anfrage gerne mit. 
 

7777. Vollmachten. Vollmachten. Vollmachten. Vollmachten    
Im Falle eines Versorgerwechsels bevollmächtigt der Kunde die EVO zur Kündigung des bestehenden Erdgasliefervertrages für die oben genannte Lieferstelle. Unterschreibt der Kunde den Vertrag im 
Zusammenhang mit einem Umzug, kündigt die EVO weder den an der bisherigen Wohnung, noch den eventuell an der neuen Lieferstelle bestehenden Erdgasliefervertrag. 
 

8888. Kündigung. Kündigung. Kündigung. Kündigung    
Abweichend zu § 20 Absatz 1 Satz 1 Auszug Gas GVV kann dieser Sondervertrag mit einer Frist von 1 Monat zum Ende eines Quartals schriftlich gekündigt werden.  
 

9999. Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz. Datenschutz    
Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes von der EVO verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich, werden Daten an die an 
der Abwicklung beteiligten Unternehmen (z. B. zur Netznutzung/Netzzugang und Abrechnung) weitergegeben. 
    
        WiderrufsrechtWiderrufsrechtWiderrufsrechtWiderrufsrecht    
  Mir ist bekannt, dass ich diesen Vertrag einschließlich der Vollmachten innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) bei der Energieversorgung Oelde 
  GmbH, Poststraße 6, 59302 Oelde widerrufen kann. Die Frist beginnt zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
  Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann die empfangene Leistung 
  nicht zurückgewährt werden, muss insoweit ggf. Wertersatz geleistet werden. 

 
 
Energieversorgung Oelde GmbH    Rolf Berlemann     
 -Geschäftsführer-    
 
   
 
 
 

� 
 

            Bankeinzugsermächtigung (sofern gewünscht)Bankeinzugsermächtigung (sofern gewünscht)Bankeinzugsermächtigung (sofern gewünscht)Bankeinzugsermächtigung (sofern gewünscht)    
   Der Kunde ermächtigt die EVO bzw. ihre Dienstleister widerruflich, die Rechnungsbeträge im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages künftig bei Fälligkeit zu Lasten des Bankkontos mittels 
   Lastschrift abzubuchen bei: 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.evo-oelde.de!                                          O N L I N E  O N L I N E  O N L I N E  O N L I N E  ----  A U S D R U C K  A U S D R U C K  A U S D R U C K  A U S D R U C K Stand: 01.03.2011 
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Postleitzahl, Ort 
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Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

 
Zählernummer 

 
Institut 

 
Kontonummer 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift des Kunden 

 

 
Ort, Datum 

 
Bankleitzahl 

 
Unterschrift des Kunden zur Einzugsermächtigung 

 
Kundennummer 



AAAAllgemeine Bedingungen zum Sonderllgemeine Bedingungen zum Sonderllgemeine Bedingungen zum Sonderllgemeine Bedingungen zum Sonderabkommenabkommenabkommenabkommen für die Erdgaslieferung für die Erdgaslieferung für die Erdgaslieferung für die Erdgaslieferung    
Auszug GasAuszug GasAuszug GasAuszug Gas    GVV: Auszug aus der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltskundenGVV: Auszug aus der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltskundenGVV: Auszug aus der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltskundenGVV: Auszug aus der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden    uuuund die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung nd die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung nd die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung nd die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung –––– Gas Gas Gas Gas    GVV)GVV)GVV)GVV)    
    
§ 4 Bedarfsdeckung§ 4 Bedarfsdeckung§ 4 Bedarfsdeckung§ 4 Bedarfsdeckung    
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen 
gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den Gaslieferungen des Grundver-
sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur 
Nutzung regenerativer Energiequellen. 
§ 5 Art der Versorgung§ 5 Art der Versorgung§ 5 Art der Versorgung§ 5 Art der Versorgung    
(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus 
der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an 
das die Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der 
Brennwert mit der sich aus den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden 
Schwankungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende 
Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestimmungen des 
Netzbetreibers zu den allgemeinen Netzanschlussbedingungen der Anlage, über die 
der Kunde Gas entnimmt. 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden 
jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die 
mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden 
und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden 
gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen 
Kündigung des Vertrages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Kündigung nachweist. 
§ 6 Umfang der Grundversorgung§ 6 Umfang der Grundversorgung§ 6 Umfang der Grundversorgung§ 6 Umfang der Grundversorgung    
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die 
Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern 
abzuschließen. Er hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden 
am Ende des Netzanschlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Nieder-
druckanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und 
Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas wird im Rahmen der 
Grundversorgung für die Zwecke des Letztverbrauches geliefert. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden im Rahmen des 
§ 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundver-
sorgungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des 
Absatzes 1 jederzeit Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, 
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und die Anschlussnut-
zung nach § 17 der Niederdruckanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 
der Niederdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder 
3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der vertragsgemä-
ßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der  Gasversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 
gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des 
Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, seinen 
Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch 
den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungs-s-s-s-
pflichtenpflichtenpflichtenpflichten    
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung 
zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der 
Mitteilung kann der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 
§ 8 Messeinrichtungen§ 8 Messeinrichtungen§ 8 Messeinrichtungen§ 8 Messeinrichtungen    
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messeinrichtungen nach 
§ 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt 
der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen 
zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung nach 
Satz 1 fallen dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen 
Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden. 
§ 9 Zutrittsrecht§ 9 Zutrittsrecht§ 9 Zutrittsrecht§ 9 Zutrittsrecht    
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des 
Grundversorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 
gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur 
Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung 
kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch Aushang an oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungster-
min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
§ 10 Vertragsstraf§ 10 Vertragsstraf§ 10 Vertragsstraf§ 10 Vertragsstrafeeee    
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist 
der Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der 
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen 
Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der 
Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden allgemeinen 
Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von 
sechs Monaten verlangt werden. 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht 
nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der 
Absätze 1 und 2 über einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate 
betragen darf, erhoben werden. 
§ 11 Ablesung§ 11 Ablesung§ 11 Ablesung§ 11 Ablesung    
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten 
zu verwenden, die er vom Netzbetreiber erhalten hat. 
(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, 
dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung 
der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem 
berechtigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes 
Entgelt verlangen. 
(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die 
Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der 
Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei 
einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemesse-
ner Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
§ 12 Abrechnung§ 12 Abrechnung§ 12 Abrechnung§ 12 Abrechnung    
(1) Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers monatlich oder in 
anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten 
dürfen, abgerechnet. 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die verbrauchsabhängigen 
Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für 
Haushaltskunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. 
Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger 
Abgabensätze. 
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine 
pauschale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde 
kann einen geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch 
nachweisen. 

§ 13 Abschlagszahlungen§ 13 Abschlagszahlungen§ 13 Abschlagszahlungen§ 13 Abschlagszahlungen    
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundver-
sorger für das nach der letzten Abrechnung verbrauchte Gas eine Abschlagszah-
lung verlangen. Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. 
Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlung mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung 
entsprechend angepasst werden. 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt 
wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens 
aber mit der nächsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu 
erstatten. 
§ 14 Vorauszahlungen§ 14 Vorauszahlungen§ 14 Vorauszahlungen§ 14 Vorauszahlungen    
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraumes Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu 
unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die Gründe der 
Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzugeben. 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden 
Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszahlun-
gen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. 
Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim 
Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorkassensysteme einrichten. 
§ 15 Sicherheitsleistung§ 15 Sicherheitsleistung§ 15 Sicherheitsleistung§ 15 Sicherheitsleistung    
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der 
Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst. 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung 
nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungs-
verhältnis nach, so kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist 
in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von 
Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 
mehr verlangt werden kann. 
§ 16 Rechnungen und Abschläge§ 16 Rechnungen und Abschläge§ 16 Rechnungen und Abschläge§ 16 Rechnungen und Abschläge    
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. 
Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in 
allgemein verständlicher Form auszuweisen. 
(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum 
eingetretene Änderungen der Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuwei-
sen. 
(3) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei 
mögliche Zahlungsweisen anzugeben. 
§ 17 Zahlung, Verzug§ 17 Zahlung, Verzug§ 17 Zahlung, Verzug§ 17 Zahlung, Verzug    
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebe-
nen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauf-
forderung fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber dem Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, 
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
2. sofern 
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und 
b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch 
die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt 
ist. 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen. 
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
§ 18 Berechnungsfehler§ 18 Berechnungsfehler§ 18 Berechnungsfehler§ 18 Berechnungsfehler    
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages 
festgestellt, so ist die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der 
Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der 
Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststel-
lung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 
Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse  sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemä-
ßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte 
und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu 
Grunde zu legen. 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt. 
§ 19 Unterbrechung der § 19 Unterbrechung der § 19 Unterbrechung der § 19 Unterbrechung der VersorgungVersorgungVersorgungVersorgung    
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 
die Unterbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, 
Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern. 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die 
Grundversorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 
zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussverord-
nung mit der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann 
mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, 
sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. 
(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei 
Werktage im Voraus anzukündigen. 
(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen 
zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der 
Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung 
ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 
berechnet werden, die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 
Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu 
gestatten. 
§ 20 Kündigung§ 20 Kündigung§ 20 Kündigung§ 20 Kündigung    
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das 
Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde     

berechtigt, den Vertrag mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats 
zu kündigen. Eine Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit 
eine Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsge-
setzes nicht besteht. 
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung 
des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform 
bestätigen. 
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer 
Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, 
verlangen. 
§ 21 Fristlose Kündigung§ 21 Fristlose Kündigung§ 21 Fristlose Kündigung§ 21 Fristlose Kündigung    
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsver-
hältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der 
Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach 
§ 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
§ 22 Gerichtsstand§ 22 Gerichtsstand§ 22 Gerichtsstand§ 22 Gerichtsstand    
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsver-
trag ist der Ort der Gasabnahme durch den Kunden. 
 
 
Ergänzende Bedingungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) zu der Ergänzende Bedingungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) zu der Ergänzende Bedingungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) zu der Ergänzende Bedingungen der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) zu der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltVerordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltVerordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von HaushaltVerordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-s-s-s-
kunden und die Ersatkunden und die Ersatkunden und die Ersatkunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetzzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetzzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetzzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundve(Gasgrundve(Gasgrundve(Gasgrundver-r-r-r-
sorgungsverorsorgungsverorsorgungsverorsorgungsverorddddnung ) Gasnung ) Gasnung ) Gasnung ) Gas    GVV) gültig ab 01.07.2007 GVV) gültig ab 01.07.2007 GVV) gültig ab 01.07.2007 GVV) gültig ab 01.07.2007     
    
1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilung1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungs-s-s-s-
pflichten gemäß § 7 Gas GVVpflichten gemäß § 7 Gas GVVpflichten gemäß § 7 Gas GVVpflichten gemäß § 7 Gas GVV    
1.1 Ändert oder erweitert der Kunde bestehende Anlagen oder möchte er 
zusätzliche Gasgeräte anschließen, so hat er dies dem Grundversorger vor 
Inbetriebnahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der 
Gasverbrauch erheblich erhöht.  
2. Ablesung gemäß § 11 Gas2. Ablesung gemäß § 11 Gas2. Ablesung gemäß § 11 Gas2. Ablesung gemäß § 11 Gas    GVVGVVGVVGVV    
2.1 Zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei 
sonstigen berechtigten Interessen des Grundversorgers an einer Überprüfung der 
Ablesung hat der Grundversorger das Recht, die Ablesung selbst durchzuführen. 
Der Grundversorger hat aber auch das Recht, zu bestimmen, dass der Kunde die 
Messeinrichtungen selbst abzulesen hat. 
2.2 Der Grundversorger schätzt den Verbrauch auf der Grundlage der letzen 
Ablesung oder bei Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wenn 
der Zutritt zum Zwecke der Ablesung vom Kunden verweigert oder eine vereinbarte 
Selbstablesung nicht oder verspätet vorgenommen wurde. 
3. Abrechnung  und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 und 13 Gas3. Abrechnung  und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 und 13 Gas3. Abrechnung  und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 und 13 Gas3. Abrechnung  und Abschlagszahlung gemäß §§ 12 und 13 Gas    GVVGVVGVVGVV    
3.1 Der Grundversorger erhebt monatlich gleiche Abschlagszahlungen. Als 
Berechnungsgrundlage für die Höhe der Abschlagszahlungen wird der Verbrauch 
aus bereits abgerechneten Zeiträumen herangezogen. Bei Neukunden bemessen 
sich die Abschläge nach Erfahrungssätzen vergleichbarer Kundengruppen.  
3.2 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresab-
rechnung). Abrechnungsjahr ist das Kalenderjahr.     
3.3 Darüber hinaus ist der Grundversorger im Falle eines Lieferantenwechsels 
berechtigt, den Verbrauch des Kunden abweichend von Ziff. 3.2 abzurechnen.  
3.4 Nach Erstellung der Jahresabrechnung wird die Differenz zwischen den 
geleisteten Abschlagszahlungen und dem tatsächlichen Jahresverbrauch nachbe-
rechnet bzw. vergütet. Die zu viel geleisteten Abschläge werden mit der nächsten 
Abschlagszahlung verrechnet.  
4. Zahlungsweise gemä4. Zahlungsweise gemä4. Zahlungsweise gemä4. Zahlungsweise gemäß § 16 Abs. 3 Gasß § 16 Abs. 3 Gasß § 16 Abs. 3 Gasß § 16 Abs. 3 Gas    GVVGVVGVVGVV    
4.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch:  
1. Abbuchungsauftrag 
2. Lastschriftverfahren 
3. Überweisung 
4. Dauerauftrag 
5. Bareinzahlung zu leisten. 
4.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Grundversorger kostenfrei zu 
entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeitstermine ist der 
Eingang der Zahlung beim Grundversorger. 
5. Zahlung und Verzug gemäß § 17 Gas5. Zahlung und Verzug gemäß § 17 Gas5. Zahlung und Verzug gemäß § 17 Gas5. Zahlung und Verzug gemäß § 17 Gas    GVVGVVGVVGVV    
5.1 Rechnungen des Grundversorgers werden zwei Wochen nach Zugang der 
Zahlungsaufforderung, Abschlagszahlungen zum jeweils festgelegten Zeitpunkt 
fällig. 
5.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß anliegendem Preisblatt berechnen. 
Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht 
oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die Pauschale ausweist. 
5.3 Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) 
und Rücklastschriften an den Grundversorger zu erstatten.  
6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme gemäß § 14 Gas6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme gemäß § 14 Gas6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme gemäß § 14 Gas6. Vorauszahlung und Vorkassensysteme gemäß § 14 Gas    GVVGVVGVVGVV    
6.1 Kommt ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Grundver-
sorger nicht oder nicht rechtzeitig nach oder besteht Grund zu der Annahme, dass 
der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen 
wird, ist der Grundversorger wahlweise berechtigt, auf Kosten des Kunden 
Vorauszahlungen zu verlangen oder beim Kunden einen Bargeld-, Chipkartenzähler 
oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einzurichten.  
6.2 Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten, entfällt, wenn der 
Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander folgenden Monaten 
vollständig und pünktlich erfüllt hat.  
7. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung gemäß §§ 17, 19 Gas GVV7. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung gemäß §§ 17, 19 Gas GVV7. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung gemäß §§ 17, 19 Gas GVV7. Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung gemäß §§ 17, 19 Gas GVV    
7.1 Die Kosten aufgrund der Unterbrechung der Grundversorgung sowie der 
Wiederherstellung der Grundversorgung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
entstehenden Kosten werden dem Kunden pauschal gemäß anliegendem Preisblatt 
in Rechnung gestellt. Der Kunde hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale 
ausweist. 
7.2 Die Wiederherstellung der Grundversorgung wird vom Grundversorger von der 
Bezahlung der Unterbrechungskosten abhängig gemacht und davon, ob die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen sind. 
7.3 Soweit der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündi-
gung nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
durchgeführt werden können, kann der Grundversorger die dadurch zusätzlich 
entstehenden Kosten nach tatsächlichem Aufwand berechnen.  
8. Kündigung gemäß § 20 Gas8. Kündigung gemäß § 20 Gas8. Kündigung gemäß § 20 Gas8. Kündigung gemäß § 20 Gas    GVVGVVGVVGVV    
8.1 Die Kündigung des Gasgrundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf 
der Textform und muss wenigstens folgende Angaben enthalten: Kunden- und 
Verbrauchsstellennummer, Zählernummer u. Rechnungsanschrift für die Schluss-
rechnung 
8.2 Bei der Kündigung des Grundversorgungsvertrages beträgt die Kündigungsfrist 
einen Monat auf das Ende des Kalendermonats. Bei einem Umzug ist der Kunde 
berechtigt, den Grundversorgungsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum 
Monatsende zu kündigen.  
 
Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der EVO zur GasEVO zur GasEVO zur GasEVO zur Gas    GVV, gültig ab GVV, gültig ab GVV, gültig ab GVV, gültig ab 
01.07.200701.07.200701.07.200701.07.2007    
 

1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der 1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der 1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der 1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung der 
Versorgung Versorgung Versorgung Versorgung     
1.1 Mahnkosten 2,80 EUR 
1.2 Rücklastschriften 6,83 EUR 
1.3 Nachinkasso 19,80 EUR 
1.4 Sperrung 25,00 EUR 
1.5 Wiederaufnahme der Versorgung während der üblichen Arbeitszeit 27,50 EUR 
1.6 Wiederaufnahme der Versorgung außerhalb der üblichen Arbeitszeit 51,50 EUR 
2. Umsatzsteuer2. Umsatzsteuer2. Umsatzsteuer2. Umsatzsteuer    
Der Kostenpauschale zur Wiederherstellung der Versorgung wird die Umsatzsteuer 
in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungsausführung 
hinzugerechnet. 
    

 


